Bodensee-Heimat- und Trachtenverband                                                                                         22.04.19       


Merkblatt

Antrag auf Zuschuss für das Folgejahr:

Grundsatz: 

Keine Auftragserteilung oder Bestellung von Trachtenkleidung vor Genehmigung des Zuschusses durch das Regierungspräsidium

Termin:  15.12. des laufenden Jahres für das kommende Jahr - zur Abgabe der Anträge auf Zuschuss bei 
                          der  Zuschussbearbeiterin  BSG (Silvia Halder)
Der Sammelantrag Zuschuss BSG wird vom BSG Anfang Januar beim Regierungspräsidium gestellt.

Dieser Sammelantrag wird durch ein formloses Schreiben vom Gauverband ergänzt,  womit  die frühzeitige Zuteilung der Mittel beantragt wird.

Die Bewilligung der beantragten Mittel wird durch Bescheid vom Regierungspräsidium i.d.R. in der Zeit von Juli – September vorgenommen. Meistens erfolgt vorher  eine telefonische Zusage des Regierungspräsidiums, da die Bescheide alle erst später ausgedruckt werden.

Somit können wir, nach telefonischer Zusage des Regierungspräsidiums, unsere Trachtenkleidung vor dem schriftlichen Bescheid (ergeht zwischen Juli – September) anschaffen. Für Bestellungen ab Juli/September wäre für uns zu spät.

Aus diesem Grunde bitte die Abgabe der Zuschussanträge inkl. Angebote bis 15.12. des laufenden Jahres.

Später eingehende Anträge können nicht mehr im Sammelantrag BSG berücksichtigt werden, sondern nur als Einzelantrag im Nachtrag (separate Bewilligung durch das Regierungspräsidium)

Wird nach Abgabe des Sammelantrages auf Zuschuss im laufenden Jahr  bemerkt,  dass noch zusätzliche Mittel beantragt werden sollten, meldet dies sofort dem Zuschussbearbeiter,  damit dieser einen Nachantrag stellen kann. 

Ab dem 1.4. ist es ein Nachtragsantrag und wird erst bewilligt,  wenn beantragte Gelder nicht abgerufen werden (d.h. die Anschaffung wird erst kurzfristig im Nov./Dez. bewilligt)

Beantragt wird nur,  was tatsächlich auch gekauft wird.

Achtet darauf dass bei Kleinteilen deren Wert unter 100,-- Euro beträgt, immer so viel beantragt wird dass der Rechnungsbetrag über 100,-- Euro liegt. (z.B. 1 Bluse 55,-- Euro dann beantragt 2 Blusen zu 110,-- Euro)
Zur Antragsstellung wird benötigt:
· Formular „Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung der Heimatpflege“

· Liste mit der Aufstellung der beantragten Trachtenteile, Anzahl, Einzelpreis, Gesamtpreis
· Aktuelle Angebote der Firmen (evtl. mit zeitlicher Preisbindung) über die Trachtenteile (es können auch ausländische Firmen sein), Kopie einer Internet-Katalogseite (zeitliche Preisbindung bitte evtl. handschriftlich ergänzen

· Angebot der Näherin (Arbeit an Trachten um diese in den Originalzustand zu versetzen – dieser Satz muss mit drauf) Die Näherin muss ein Kleingewerbe angemeldet haben.
· Angebot muss über 100,-- Euro Gesamtbetrag liegen, d.h. Sammelangebot einreichen z.B. 4 Broschen á 15 Euro (Gesamtpreis 60 Euro) Miederkette 70 Euro sind insgesamt 130 Euro. Jedes einzelne Teil würde nicht bezuschusst werden, aber als Gesamtangebot schon, da der Betrag über 100 Euro liegt.

Hinweis:

Sollten nicht alle beantragten Gegenstände angeschafft werden, bitte ich um rechtzeitige Benachrichtigung an die Zuschussbearbeiterin. Wir können die Mittel dann wieder zurückgeben und kommen dann evtl. in den Genuß von nachträglich gewährten Zuschüssen (ab 1.4. d.J.) für Anträge ab dem 1.4. des laufenden Jahres
Termine:

15.12. des laufenden Jahres  Abgabe des " Antrags auf Zuschuss" bei der BSG Zuschussbearbeiterin  Silvia Halder

ab 1.4. – 31.12. des Rechnungsjahres:   Antrag auf Zuschuss möglich  (im Nachrückverfahren wenn Gelder frei werden                           
Immer: Meldung über beantragte und bewilligte Gelder, die  nicht in Anspruch genommen werden.

